
 

 

 

 

 

Bericht aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 05. Juni 2018  
 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Gute Vorschläge für Europa und damit auch für Deutschland. 

Die Bundeskanzlerin hat am Wochenende eine überzeugende Antwort auf die Frage gegeben, 

welche Schritte notwendig sind, damit Europa die Herausforderungen der Zukunft besteht. Das 

Ziel ist, den Bürgerinnen und Bürgern gute Perspektiven in Sachen Sicherheit und Wohlstand zu 

bieten und Europa eine starke Stimme in der Welt zu sichern. Damit schreibt die Bundeskanzle-

rin die erfolgreiche europapolitische Politik der Unionsparteien fort.  

Wichtigste Handlungsfelder sind dabei die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die wirt-

schaftliche und technologische Stärkung unseres Kontinents sowie die gemeinsame Asyl- und 

Entwicklungspolitik. 

In der Außen- und Sicherheitspolitik müssen wir unser Schicksal stärker in die eigene Hand 

nehmen, um eine starke Rolle im globalen Gefüge zu behalten. Im Rahmen der Verteidigungspo-

litik sollte eine mögliche Interventionsinitiative in die Struktur der verteidigungspolitischen Zu-

sammenarbeit eingepasst und die Zahl der Typen von Waffensystemen deutlich reduziert wer-

den, um so zu einer Bündelung der europäischen Kräfte zu kommen. Ein wichtiger Schritt zu 

mehr Gemeinsamkeit in der Außenpolitik wäre ein zusätzlicher gemeinsamer europäischer Si-

cherheitsratssitz bei den Vereinten Nationen. Trotz Brexit soll Großbritannien ein wichtiger si-

cherheitspolitischer Partner bleiben. 

Für die Sicherung unseres Wohlstands im 21. Jahrhundert sind eine innovationsfähige Wirt-

schaft und solide Finanzen Grundvoraussetzung. Bei den fundamentalen Innovationen muss 

Europa schneller werden, nur so halten wir den Anschluss weltweit. Erfolgreich wirtschaften 

können wir aber nur mit einem stabilen Euro. Unter anderem soll der Europäische Stabilisie-

rungsmechanismus, der in der Finanzkrise entstand, ähnlich dem IWF zu einem zwischenstaat-

lich verfassten Europäischen Währungsfonds werden. Er soll in der Lage sein, die Schuldentrag-

fähigkeit von Ländern zu bewerten und sie ggf. wiederherzustellen. Wir werden darauf achten, 

dass die Rechte des Deutschen Bundestages gewahrt bleiben. Denn klar ist für uns auch: Solida-

rität unter Euroländern darf nie in eine Schuldenunion münden, sondern muss Hilfe zur Selbst-

hilfe sein. Finanzielle Hilfe gibt es nur gegen Reformen. 

In der zentralen Migrationsfrage sind Außengrenzsicherung, gemeinsame Asylpolitik und Be-

kämpfung der Fluchtursachen essentiell. Es ist wichtig, dass die europäische Grenzschutzbe-

hörde Frontex mittelfristig zu einer echten europäischen Grenzpolizei mit europäischen Kompe-

tenzen wird. Gleichzeitig sollen die Asylstandards in Europa vergleichbar werden. Mit dem 
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Marshallplan für Afrika wollen wir dafür sorgen, dass junge Menschen in ihren Ländern bleiben 

und sich nicht auf den Weg nach Europa machen. 

BAMF-Arbeit weiter aufklären.  

Offenbar kriminelle Vorgänge in der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flücht-

linge (BAMF) in Bremen haben den Fokus auf die Arbeit dieser großen Bundesbehörde gerichtet, 

welche die Asylverfahren durchführt. Mit Klugheit und Ruhe sollten wir die Situation bewerten: 

Das BAMF hat in den vergangenen Jahren hunderttausende von Asylverfahren durchführen müs-

sen, so dass die Behörde um mehrere tausend Mitarbeiter aufgestockt werden musste. Wir dür-

fen nicht vergessen, dass viele Mitarbeiter Enormes geleistet haben, um den Berg an Asylverfah-

ren abzuarbeiten. Dabei sind ohne Frage auch Fehler passiert. Wir alle in der Bundestagfraktion 

waren aber auch tief betroffen, als uns Herr Weise am 10. November 2015 über die Zustände im 

BAMF berichtet hat. Da haben wir alle gewusst, welch große Aufgaben beim BAMF anstehen. 

Jetzt brauchen wir eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge und einen schnellstmöglichen Ab-

bau von Qualitätsdefiziten.  

So wichtig zügige Entscheidung von Asylanträgen sind, Schnelligkeit darf nicht auf Kosten der 

Qualität gehen. Wir unterstützen Bundesinnenminister Horst Seehofer darin, verloren gegange-

nes Vertrauen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Hierzu wurden die erforderlichen 

Maßnahmen eingeleitet wie etwa die Bitte um Prüfung durch den Bundesrechnungshof und die 

Entscheidung, dass die BAMF-Außenstelle Bremen keine Asylbescheide mehr erlassen darf. Die 

Befassung des Innenausschusses hat letzte Woche gezeigt, dass dies der richtige Ort für die Auf-

klärung ist. Sie wird in dieser Woche mit der Befragung von ehemaligen und aktuellen BAMF-

Präsidenten fortgesetzt, in der nächsten Woche werden Thomas de Maizière und Peter Altmaier 

Rede und Antwort stehen.  

Wir richten unseren Blick aber auch nach vorne. Wir wollen, dass das Bundesamt personell und 

im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen so ausgestattet und organisiert ist, 

dass eine ordnungsgemäße Prüfung der Asylanträge gewährleistet ist. Richtig ist es, auch auf die 

im Koalitionsvertrag vereinbarten Anker-Zentren zu setzen. Hierfür erwarten wir die Unterstüt-

zung durch unseren Koalitionspartner und auch durch die Länder, denn nur gemeinsam werden 

wir Fortschritte bei der Bearbeitung und beim Vollzug von Asylentscheidungen erreichen. 

Familiennachzug begrenzen. 

Bereits Anfang dieses Jahres haben wir den Anspruch von subsidiär Schutzberechtigten auf Fa-

miliennachzug abgeschafft – rechtzeitig bevor die zuvor bestehende zweijährige Aussetzung 

ausgelaufen wäre. Festgelegt wurde, dass ab 1. August 2018 nur noch höchstens 1.000 Personen 

im Monat aus humanitären Gründen zu Personen dieser Schutzgruppe nachziehen können. 

Auch hier ist unsere Leitlinie, die Flüchtlingszahlen im Griff zu haben, damit die Integrationsfä-

higkeit unserer Gesellschaft erhalten bleibt. 

Mit dem nunmehr zu beratenden Gesetz erfolgt die Ausgestaltung des begrenzten Familiennach-

zuges, insbesondere werden Auswahl- und Ausschlussgründe festgelegt. Beim Zuzug zu sub-

sidiär Schutzberechtigten sind Integrationsaspekte und das Kindeswohl besonders zu berück-
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sichtigen. Nur wer sich selbst als integrationswillig und –fähig erweist, wird auch seine nachzie-

hende Familie in diesem Sinne fördern und begleiten. Der Familiennachzug zu Gefährdern ist 

für sämtliche Familiennachzüge – auch zu anerkannten Flüchtlingen und deutschen Staatsbür-

gern – kategorisch ausgeschlossen. 

 

 

II. Die Woche im Parlament 

Gesetz zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten (Famili-

ennachzugsneuregelungsgesetz). Wie bereits oben erläutert, beraten wir in erster Lesung eine 

Neuregelung des Familiennachzugs. Wir schaffen damit insbesondere Klarheit bei den Voraus-

setzungen und Ausschlussgründen für eine angemessene und sachgerechte Begrenzung des 

Nachzugs. 

Sechzehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes. Vor dem Hintergrund des Atomaus-

stiegs und eines diesbezüglichen Urteils des Bundesverfassungsgerichts beraten wir in erster Le-

sung eine Novelle des Atomgesetzes. Wir sorgen für einen entsprechenden Ausgleich für be-

troffene Energieversorger. Zum einen betrifft das überschüssig produzierte Reststrommengen. 

Wir verpflichten die Betreiber von Kernkraftwerken dazu, sich ernsthaft um die Übertragung 

dieser Strommengen zu bemühen. Andernfalls können sie spätere Ausgleichsansprüche nicht 

geltend machen. Zum anderen beziehen sich die neuen Regelungen auf möglicherweise angefal-

lene, sogenannte frustrierte Investitionen, also solche, die die Kernkraftbetreiber noch vor dem 

Atomausstieg 2011 trafen. 

Parteiengesetzänderungsgesetz. In erster Lesung beraten wir eine Änderung des Parteienge-

setzes, mit der das jährliche Gesamtvolumen der staatlichen Mittel, das allen Parteien insgesamt 

ausgezahlt werden darf (absolute Obergrenze), von derzeit 165 auf 190 Millionen Euro ab dem 

Jahr 2019 angehoben wird. An der Koppelung der absoluten Obergrenze an den gemäß § 18 Abs. 

2 ParteienG jährlich festgestellten Preisindex der für eine Partei typischen Ausgaben wird festge-

halten. Zudem werden Staatsleistungen für Wahlkreisbewerber nach § 49 b Bundeswahlgesetz 

(andere Kreiswahlvorschläge) und für politische Vereinigungen nach § 28 des Europawahlgeset-

zes angehoben und an künftige Anhebungen der Höhe der Parteienfinanzierung gekoppelt. 

Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Wir stimmen der Bundes-

ratsinitiative zu, bestehende Sonderregelungen für Bürgergesellschaften bei der Ausschreibung 

von Windanlagen an Land auszusetzen. Die Aussetzung soll bis zum Gebotstermin 1. Juni 2020 

gelten. Der Bundesrat hatte einen kürzeren Zeitraum vorgeschlagen, der nach unserer Auffas-

sung aber nicht genug Planungssicherheit für die Anlagenbauer schafft. In den bisherigen Aus-

schreibungen durften Bürgergesellschaften bereits vor Erteilung einer Anlagengenehmigung ein 

Gebot abgeben. Diese als Ausnahme vorgesehene Privilegierung wurde zur Regel und droht auf-

grund von Verzögerungen in der Umsetzung eine Ausbaulücke sowie Arbeitsplatzverluste nach 

sich zu ziehen. 
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Bitten und Beschwerden an den Deutschen Bundestag. Die Tätigkeit des Petitionsaus-

schusses des Deutschen Bundestages im Jahr 2017. Der Jahresbericht 2017 des Petitionsaus-

schusses enthält statistische Angaben zu Anzahl, Herkunft sowie Inhalt von Bitten und Be-

schwerden an den Deutschen Bundestag. Er berichtet zudem über Einzelanliegen aus den ver-

schiedenen Bundesressorts. Im Jahr 2017 erreichten den Ausschuss insgesamt 11.507 Eingaben, 

rund 200 mehr als im Vorjahr. Inhaltlich entfielen die meisten Petitionen in den Zuständigkeits-

bereich des Bundesarbeitsministeriums, gefolgt von den Ressorts Gesundheit und Inneres. Mehr 

als ein Drittel aller Petitionen wurden auf elektronischem Wege eingereicht. Das Petitionsportal 

ist damit das erfolgreichste Internetangebot des Deutschen Bundestages. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an EUNAVFOR MED Opera-

tion SOPHIA. EUNAVFOR MED Operation SOPHIA ist ein wichtiges Element in der Gesamtstra-

tegie der EU zur Bekämpfung der kriminellen Aktivitäten der Menschenschleuser im Mittelmeer. 

Auch ergänzt der Einsatz unserer Soldaten die Bemühungen der Bundesregierung, die Länder 

entlang der Flucht- und Migrationsrouten zu unterstützen, den Schutz und die Grundversorgung 

von Flüchtlingen und Migranten zu verbessern, Rückkehr und Reintegration in den Herkunfts-

ländern zu fördern sowie die Perspektiven der Menschen in ihren jeweiligen Heimatländern zu 

stärken. Wir beraten daher den Antrag der Bundesregierung auf Verlängerung des Mandats bis 

30. Juni 2019 bei unveränderter personeller Obergrenze von 950 Soldaten. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der "United Nations In-

terim Force in Lebanon" (UNIFIL) auf Grundlage der Resolution 1701 (2006) des Sicher-

heitsrates der Vereinten Nationen und Folgeresolutionen, zuletzt Resolution 2373 (2017) 

vom 30. August 2017. Die Lage im Nahen Osten ist politisch weiterhin äußerst fragil und insta-

bil. Die Kämpfe in Syrien wirken in den Libanon hinein und die Aufnahme von etwa zwei Millio-

nen Flüchtlingen stellt das Land vor große Herausforderungen. Die Entlastung durch UNIFIL-

Truppen ist deshalb ein wichtiges Instrument zur Sicherung und Stabilität des Libanon. Auf An-

trag der Bundesregierung beraten wir die Fortsetzung der deutschen Beteiligung mit unverän-

dert maximal 300 Soldaten bis 30. Juni 2019. Schwerpunkt des deutschen Engagements bleibt 

der Fähigkeitsaufbau der libanesischen Marine. 

Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der internationalen Sicherheitspräsenz in Ko-

sovo (KFOR) auf der Grundlage der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrates der Verein-

ten Nationen vom 10. Juni 1999. Wir beraten ebenfalls den Antrag der Bundesregierung auf 

Verlängerung der deutschen Beteiligung an der internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo 

bei unveränderter Mandatsobergrenze von 800 Soldaten. Das Bundestagsmandat für die Beteili-

gung an KFOR ist grundsätzlich nicht befristet. Zur Aufrechterhaltung eines sicheren und stabi-

len Umfelds sowie zur Sicherstellung der Bewegungsfreiheit insbesondere im Norden Kosovos 

ist die internationale Truppenpräsenz weiterhin erforderlich. Ferner leisten wir hierüber auch 

einen Beitrag zum umfangreichen europäischen Engagement zur Stärkung der Rechtstaatlich-

keit in Kosovo. 

Die Gewaltexzesse gegen die Rohingya stoppen – Für die vollständige Anerkennung der 

Volksgruppe in Myanmar. Ausgehend von der Massenflucht von über 688.000 Mitgliedern der 

muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch fordern wir die Bun-

desregierung in einem überfraktionellen Antrag auf, sich gegenüber der Regierung Myanmars 
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für ein Ende der Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. Darüber hinaus müssen die Aufar-

beitung der Verbrechen, die Umsetzung der von den VN unter Leitung Kofi Annans entwickelten 

Lösungsansätze, der Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen und die Gewährung der voll-

ständigen politischen und sozialen Rechte der Rohingya sichergestellt werden. Nur so schaffen 

wir die Voraussetzungen für eine freiwillige und sichere Rückkehr der Flüchtlinge nach Myan-

mar. 

Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung wei-

terer Finanzmarktgesetze. Vor dem Hintergrund europarechtlicher Vorgaben beraten wir in 

erster Lesung Änderungen an mehreren Finanzmarktgesetzen. Wir schöpfen damit die Optio-

nen, die die EU-Prospektverordnung bietet, in vollem Umfang aus. Danach ist die Erstellung ei-

nes Prospektes national erst ab acht Millionen Euro vorgeschrieben. Mit neuen Transparenzvor-

gaben stärken wir zugleich den Schutz der Anleger. Weitere Anpassungen betreffen die Anwend-

barkeit der Verordnung über Geldmarktfonds im Kapitalanlagegesetzbuch sowie Vorschriften 

über die Rangfolge von Bankengläubigern im Kreditwesengesetz. Insgesamt eröffnen wir über 

die EU-Prospektverordnung Unternehmen einen leichteren Zugang zu kapitalmarktbasierten 

Finanzierungen. 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes, betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung. 

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung eine Anschlussregelung für die Streitwertgrenze 

in der Zivilprozessordnung. Dies ist notwendig, da die derzeitige Bestimmung, wonach eine 

Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof nur bei einem Beschwerdewert von über 

20.000 Euro möglich ist, zum 30. Juni 2018 ausläuft. Vor allem ohne die Beibehaltung einer 

Wertgrenze besteht die Gefahr, dass es zu einer nicht tragbaren Mehrbelastung der Zivilsenate 

beim Bundesgerichtshof kommt. Die geltende Frist wollen wir daher um eineinhalb Jahre, bis 

zum 31. Dezember 2019, verlängern, um damit in einem angemessenen Zeitrahmen eine dauer-

hafte Regelung erarbeiten zu können. 

Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage. Wir beraten in 

erster Lesung die Einführung der neuen Klageform der Musterfeststellungsklage, die im Koaliti-

onsvertrag vereinbart wurde. Sie unterstützt Verbraucher dabei, ihre Rechte gegenüber Unter-

nehmen besser durchsetzen zu können. Für den Verbraucher interessant ist die neue Klageart 

insbesondere bei standardisierten Massengeschäften mit geringerem Schadensvolumen, bei de-

nen der Aufwand einer Klage aus Sicht der Betroffenen unverhältnismäßig erscheint. Auch für 

komplexe Schadenszusammenhänge kann die neue Klageform hilfreich sein.  Zukünftig können 

Verbraucherschutzverbände in einem Klageverfahren anspruchsbegründende Voraussetzungen 

feststellen lassen, die Bindungswirkung für jene Verbraucher entfalten, die sich hierfür in einem 

Klageregister anmelden. Auch durch VW geschädigte Diesel-Fahrer können dieses Klageverfah-

ren nutzen, das vorgesehene Inkrafttreten zum 1. November 2018 hemmt die dort zum Jahres-

ende drohende Verjährung. Wir werden im parlamentarischen Verfahren ein besonderes Augen-

merk darauf legen, die Seriosität und Sachkunde der klagebefugten Verbände zu gewährleisten. 

Unternehmen müssen vor unseriösen Klagen geschützt werden. Die Musterfeststellungsklage 

soll ein Instrument für den Verbraucher sein, nicht hingegen ein neues Geschäftsmodell für An-

waltskanzleien und Abmahnverbände. 
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Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses 2015 bis 

2018. Der Bericht der Bundesregierung bescheinigt der Bundesrepublik ein sehr gutes Abschnei-

den bei der Umsetzung der Bologna-Reform. Der sogenannte Bologna-Prozess, die Europäische 

Studienreform, startete 1999. Heute schließen 91 Prozent aller Studiengänge in Deutschland mit 

dem international anerkannten Bachelor/Master ab. Das Angebot der deutschen Hochschulen 

umfasst laut Bericht mittlerweile 8.750 Bachelor- und fast ebenso viele Masterstudiengänge. In-

ternationaler Handlungsbedarf bestünde jedoch weiterhin, unter anderem bei der Stärkung von 

Mobilität und Austausch, der besseren Nutzung der Digitalisierung und der Schaffung europäi-

scher Hochschulverbände. 

III. Daten und Fakten 

Stahlexporte vs. Erdnussbutterimporte. Noch sind die konkreten Folgen der jüngst verhäng-

ten amerikanischen Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU nur schwer absehbar. Un-

eins ist man sich vor allem darüber, wie stark die einzelnen Einfuhrzölle die jeweilige Seite trä-

fen. Im vergangenen Jahr exportierte die EU insgesamt 24,7 Millionen Tonnen Stahl, den Groß-

teil davon – 35 Prozent – in andere europäische Länder. An zweiter Stelle folgten die NAFTA-Ver-

tragspartner, die Ziel von 22 Prozent der Stahlexporte aus der EU waren. Für die USA hingegen 

war die EU 2017 mit einem Anteil von fast 21 Prozent der größte Importeur von Stahl. Beim Blick 

auf die Liste möglicher europäischer Importzölle auf ausgewählte amerikanische Produkte über-

rascht es nicht, dass Erdnussbutter in den EU-Staaten in der Beliebtheit hinter Nutella zurück-

fällt. Dessen ungeachtet ist die EU nach Kanada der mengenmäßig größte Abnehmer amerikani-

scher Erdnussbutter. 2017 lieferten die USA mehr als 9.200 Tonnen in die EU. Auch der mit Ab-

stand größte Anteil an nicht aus der EU importiertem Whisky (81 Prozent) kam 2016 aus den 

USA. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass wiederum 80 Prozent aller Whiskyimporte in EU-

Länder aus anderen EU-Mitgliedstaaten, vor allem Großbritannien, stammen. Ähnlich verhält es 

sich mit dem europäischen Markt für Motorräder der Marke Harley Davidson. Zwar verkaufte das 

Unternehmen 2017 mehr als 15 Prozent seiner Motorräder in Westeuropa. Sein Marktanteil liegt 

hierzulande jedoch bei mageren neun Prozent. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Eurostat, WHO) 

Arbeitslosenzahlen im doppeltem Abwärtstrend. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland 

sinkt weiter. Den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zufolge lag die Arbeitslosen-

quote im Mai bei 5,1 Prozent. Demnach waren 2,3 Millionen Menschen arbeitslos, 68.000 weni-

ger als noch im April und rund 182.000 weniger als im Vorjahr. Dies entspricht dem niedrigsten 

Wert seit der Wiedervereinigung. Auch unter Einbezug saisonbedingter Schwankungen sank die 

Zahl der Arbeitssuchenden. Gleichzeitig vermeldete die Bundesagentur für Arbeit rund 793.000 

offene Stellen im Mai – 78.000 mehr als vor einem Jahr. Auf europäischer Ebene lag die saison-

bereinigte Arbeitslosenquote im April 2018 im Euroraum bei 8,5 Prozent und erreichte damit 

den niedrigsten Wert seit 2008. Auch sie verzeichnete gegenüber 9,2 Prozent im April 2017 ei-

nen Rückgang. Eurostat-Schätzungen zufolge waren in der EU im April 2018 circa 17,4 Millionen 

Menschen arbeitslos, 13,8 Millionen davon im Euroraum. Im Jahresvergleich war die Arbeitslo-

senquote im April in allen EU-Mitgliedstaaten rückläufig. Einzige Ausnahmen bildeten Italien, 

wo sie unverändert blieb, und Estland, wo sie leicht anstieg. Die niedrigsten Arbeitslosenquoten 

verzeichneten Tschechien, Malta und Deutschland. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Eurostat) 
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